
Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und
Kunst

Band: 7 (1917)

Heft: 2

Artikel: Das neue bernische Gesetz über Lichtspielwesen und Schundliteratur
[Schluss]

Autor: Rollier, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-633245

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-633245
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


IN WORT UND BILD 19

9Iuf bem See ift ein ilommen unb (Selten. 'Stile Singen«
blide fährt ein mit Solbaten belabenes Soot aus ober ein.
gröblid) Solf! Soldatenlieder Hingen über bic äBaffer, alte,
balboergeffene SBcifen aus glorreicher 3eit, bie iefet mieder
aufleben. 9Iud) unfer Soot ftef)t bereit, in bie Ieife ioogenbe
See 3U ftedjen. Schon rattert ber Stotor leic&t in bie
ÏBaffer. Dos! Das Sd)ifflein fd>ieht hinaus. 3rgenb
jemanD ftimmt bas bübfche £iedd)en an: „©in Schiffchen
fab tdj fahren ." <8alD geht's in oolten Sfforden bie
Quaimauern entlang, einen Stoment bie fonntäqlichen
Spaäiergänger bannenb.

Safd) genannt bas gabr3eug SBeite. flugano präfentiert
fnh in feiner jjan3en Schönheit. Scad) redjts meitet fich
ber Slid bem Seebufen nad) SorIe33a hinauf. Drüber reden
ftd) Seltliner Serge ins blaue firmament. Sei San Star«
tino Hingen alte Sagen. Da fteht am ehemaligen ©ottljarb«
weg bas alte ßanboogthaus.

51m anbern Ufer bie italienifdfe Snflaoe ©ampione.
©in intereffantes Dörfd)en! Seftanben ba in frühem Sahren
3toifd)en ©ampione unb fiugano fompIHierte freunbnadfbar«
liUje Se3iehungen, indem heibe Drtfdjaften bas' gemeittfame
Sedjt auf bie SBeiben unb bas Sol3fäIIen auf ben hinter
©ampione anzeigenden Sergbängen inne hatten, ©ampione
muhte aud) in 3riegs3eiten 3toei Solbaten ins fcbmet3erifcbe
Öeer ftellen. Nun bluten bie unglüdlidjen Semohner auf
ben Sdjladjtfelbern bes 3fon3os.

Das Soot raufcht unter bem Damm oon Ntelibe burd),
Siorcote 3u. 2Beiter barfft bu jet3t nicht, 's ift 3riegs3eit.
SIber marum mollteft bu auch roeiter? Sieh', bas Schöne
liegt fo nah! Steig hinauf 3ur 3ppreffenumraufd)ten itircbe.

<

Das neue bernifcfie öefet? über £id)t=
fpieitpefen unb Sdiunbliteratur

i Son 91. NoIIier. — (Sdjluh.)

2Bid)tig unb neu ift bie Slntoeifung, bah bie Sorführung
ber gilme tünftig auchi in einer 2Beife gefchehen muh, welche
bie ©ntftehung oon 9Iugen!ran!heiten unb nemo«
fen Störungen ausfd)Iieht. Nian ahnt gar nicht, toie
fchroere Schädigungen Der Slugen bewirft toerben tonnen
burd)' bas Iäftige glimmern unb 3ittern ber gilme; alte,
fcfjabhafte gilme follten gar nidjt mehr oerwenbet werden
bürfen. 3n biefes Kapitel gehört auch bas fträflidje haftige
Nbwideln ber gilme an Sonntagen, bas meift gar feinen
anbern 3u>ed hat, als 311 erreidjen, bah an folchen freien
Sagen nod) eine Sorftellung mehr als getoöhnlidj heraus«
gefdjunben unb ber Saal möglichft oft mit neuen Sefudjern
angefüllt werben tann. Dah unter biefer all3ufd)itellen 5Ih=
wicHung ber Silber auch ber ©enuh bes Sefchauers leibet,
fei nur nebenbei bemerft.

Die ©efahr neroöfer Störungen liegt aud) gar nid)t
fo fern, toie man oielleicht hier in Sern glauben tonnte,
mo bie Sidftfpieltheater meift mit oorbilblicher Nube oor«
gehen. Snbersmo ift es fchlintmer, unb bas fönrtte aud)
bet uns fo toerben, toenn nid)t bos ©efeh Sorforge getroffen
hätte, ©s

_

gibt 3. S. Kinos, Die fid) nid)t fcheuen, tine«
matographierte ©rpIofions=S3enen ober ©rfd)iehungert arid)
mit bem nötigen Knall burd) einen Schuh ober dergleichen
3U begleiten, toas neroöfe Deute tötlidj erfdjredcn tann.

^ .^abet gans 3U llnred)t auf bie erlaubten
Sd)iiffe tm „richtigen Dheater"; bettn bort wirb eine foldje
S3ene burd) bas gefprodfene ÜBort oor meift gebildetem
Sublitum pft)d)ologifd) langfam oorbereitet, toährenb im
Kino oielfad) ttaioes Sublitum burd) Die rafche golge ber
©reigniffe an fich fchon ftart geregt ift unb foldje ©hots
nicht gut erträgt.

3m 3ufammenhang mit biefen bngienifdjen Sürgfdfaften
ftehen einige fo3taIpoIitifdje Neuerungen: Der 8=

2BeId) prächtiges Dattb! Nie toirft bu's oergeffen, toas
bir beim. ftillen ©eniehen burd) ben Sinn geht, fo bir bas
©lüd einmal fo holb ift, biefe <c>errlid)teit ju 3eigen. Und

Cessiner Jugend.

bie Natur redet eine mächtige Sprache, fo bu fie oerftehft.
Cgities linterfangen, fie in artnfeligen SBorien toiebergeben
3U toollen. ©in unoergehlicher Solbatenfonntag aber toar's,
unb er machte fo oieles Unangenehme, das ber Dienft nun
einmal bringt, wett. (Schluh.)

Stunbentag für das Serfonal, ein wöchentlicher Sutjetag,
bie Unfalloerfid)erungspflid)t unb das ©rforbernis eines
Nustoeifes über bie tedfnifdjen Sadjtenntniffe und gertig«
feiten, toas aud) dem Sublitum ein beruhigendes Sidferheits«
gefühl geben tann. Stan ahnte früher oft gar nicht, in
toeldfe ©efahr ein liederlicher Operateur bas gan3e Dbeater
dringen tann.

Das öauptgetoicht des ©efet3es ruht aber auf ben
etbtfdjen gorberungen unb ©arantien, bie es
aufftellt. Da fefct nun die pofitioe Nrdeit ein, toelche
bas Didjtfpieltheater 3U bem erheben toill, toas es feinem
Nßefen nad) 3U fein

_

oerbient: 3U einem edlen Nlittel ber
Solfsbelehrung, 3U einem Sermittler ber fiebenbigteitstoerte
und tiefer Sereidferung ber unmittelbaren 2lnfd)auung.

Son diefem ©efidftspuntt aus ift es nicht 3U bedauern,
toenn bie urfprünglid) oorgefehene gilmfteuer auf „Niefen«
filme" 00m ©rohen Nate fallen gelaffen toorben ift. Denn
oielfad) geben gerade getoiffe grohe gilme die toünfdjens«
merteften Darbietungen. Nîan dente nur an den hodj«
intereffanten gilm mit unterfeeifdjen Silbern, ber jüngft im
©ottharbtino 3U fehen toar und ber (aud) 3ur ©hre bes
Sublitums fei's gefagt) Das Dheater oiet beffer füllte, als
irgend ein fogenanntes Senfationsbrama. Die 3inobefiher,
bie auf bas gebildete Sublitum rechnen unb oorhilblidje
Nrbeit leiften toollen, toerben fid) fidfer nid)t oerrechnen,
toenn fie neben nicht allsulangen Dramen aud) längere
naturtoiffenfdjaftlidje, oöltertunbli^e und technifdje gilme
bringen und biefen aud) auf dem Srogratnm den gebühren«
den Slat) einräumen, ftatt fie ftiefmütterlid) mit Heinfter
Schrift irgenbtoo in ein ©ddfen 3U ftellen ober überhaupt
nur in der beliebten fummarifdjen Sngabe „auherdem inte«
reffante Naturbilber" 3U ermähnen. — Der regierungsrätlidje
©ntrourf hatte übrigens mit der gilmfteuer feine fisfalifchen
3toede oerfolgt, fonbern nur eine toünfdjbare 3urüdbäm«
mung ber allsubreiten Slat) einnehmenden mehrattigen
Niefenbramen oornehmen mollen.

Ilm eine andere ausgemer3te Anregung des regierungs«
rätlidjen ©ntrourfes ift es mehr fd)abe, als um bie gilm«
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Auf dem See ist ein Kommen und Gehen. Alle Augen-
blicke fährt ein mit Soldaten beladenes Boot aus oder ein.
Fröhlich Volk! Soldatenlieder klingen über die Wasser, alte,
halbvergessene Weisen aus glorreicher Zeit, die jetzt wieder
aufleben. Auch unser Boot steht bereit, in die leise wogende
See zu stechen. Schon rattert der Motor leicht in die
Wasser. Los! Das Schifflein schießt hinaus. Irgend
jemand stimmt das hübsche Liedchen an: „Ein Schiffchen
sah ich fahren ." Bald geht's in vollen Akkorden die
Quaimauern entlang, einen Moment die sonntäglichen
Spaziergänger bannend.

Nasch gewinnt das Fahrzeug Weite. Lugano präsentiert
sich in seiner ^ganzen Schönheit. Nach rechts weitet sich
der Blick dem Seebusen nach Porlezza hinauf. Drüber recken
sich Veltkiner Berge ins blaue Firmament. Bei San Mar-
tino klingen alte Sagen. Da steht am ehemaligen Gotthard-
weg das alte Landvogthaus.

Am andern Ufer die italienische Enklave Cainpione.
Ein interessantes Dörfchen! Bestanden da in frühern Jahren
Zwischen Campione und Lugano komplizierte freundnachbar-
liche Beziehungen, indem beide Ortschaften das gemeinsame
Recht auf die Weiden und das Holzfällen auf den hinter
Campione ansteigenden Berghängen inne hatten. Campione
mußte auch in Kriegszeiten zwei Soldaten ins schweizerische
Heer stellen. Nun bluten die unglücklichen Bewohner auf
den Schlachtfeldern des Jsonzos.

Das Boot rauscht unter dem Damm von Melide durch,
Morcote zu. Weiter darfst du jetzt nicht, 's ist Kriegszeit.
Aber warum wolltest du auch weiter? Sieh', das Schöne
liegt so nah! Steig hinauf zur zypressenumrauschten Kirche.

'

Das neue demische Seseh über Licht-
spielwesen und 5chundltteratus.

Von A. Rollier. — (Schluß.)

Wichtig und neu ist die Anweisung, daß die Vorführung
der Filme künftig auch in einer Weise geschehen muß, welche
die Entstehung von Augenkrankheiten und nervö-
sen Störungen ausschließt. Man ahnt gar nicht, wie
schwere Schädigungen der Augen bewirkt werden können
durch das lästige Flimmern und Zittern der Filme: alte,
schadhafte Filme sollten gar nicht mehr verwendet werden
dürfen. In dieses Kapitel gehört auch das sträfliche hastige
Abwickeln der Filme an Sonntagen, das meist gar keinen
andern Zweck hat, als zu erreichen, daß an solchen freien
Tagen noch eine Vorstellung mehr als gewöhnlich heraus-
geschunden und der Saal möglichst oft mit neuen Besuchern
angefüllt werden kann. Daß unter dieser allzuschnellen Ab-
Wicklung der Bilder auch der Genuß des Beschauers leidet,
sei nur nebenbei bemerkt.

Die Gefahr nervöser Störungen liegt auch gar nicht
so fern, wie man vielleicht hier in Bern glauben könnte,
wo die Lichtspieltheater meist mit vorbildlicher Ruhe vor-
gehen. Anderswo ist es schlimmer, und das konnte auch
ber uns so werden, wenn nicht das Gesetz Vorsorge getroffen
hätte. Es gibt z. B. Kinos, die sich nicht scheuen, line-
matographierte Explosions-Szenen oder Erschießungen auch
mit dem nötigen Knall durch einen Schuß oder dergleichen
zu begleiten, was nervöse Leute tötlich erschrecken kann.

-
î sich dabei ganz zu Unrecht auf die erlaubten

Schüsse rm „richtigen Theater": denn dort wird eine solche
Szene durch das gesprochene Wort vor meist gebildetem
Publikum psychologisch langsam vorbereitet, während im
Kino vielfach naives Publikum durch die rasche Folge der
Ereignisse an sich schon stark gereizt ist und solche Choks
nicht gut erträgt.

Im Zusammenhang mit diesen hygienischen Bürgschaften
stehen einige sozialpolitische Neuerungen: der 8-

Welch prächtiges Land! Nie wirst du's vergessen, was
dir beim stillen Genießen durch den Sinn geht, so dir das
Glück einmal so hold ist, diese Herrlichkeit zu zeigen. Und

Lessiner ZugeiM.

die Natur redet eine mächtige Sprache, so du sie verstehst.
Eitles Unterfangen, sie in armseligen Worten wiedergeben
zu wollen. Ein unvergeßlicher Soldatensonntag aber war's,
und er machte so vieles Unangenehme, das der Dienst nun
einmal bringt, wett. (Schluß.)

Stundentag für das Personal, ein wöchentlicher Ruhetag,
die Unfallversicherungspflicht und das Erfordernis eines
Ausweises über die technischen Sachkenntnisse und Fertig-
leiten, was auch dem Publikum ein beruhigendes Sicherheits-
gefühl geben kann. Man ahnte früher oft gar nicht, in
welche Gefahr ein liederlicher Operateur das ganze Theater
bringen kann.

Das Hauptgewicht des Gesetzes ruht aber auf den
ethischen Forderungen und Garantien, die es
aufstellt. Da setzt nun die positive Arbeit ein, welche
das Lichtspieltheater zu dem erheben will, was es seinem
Wesen nach zu sein verdient: zu einem edlen Mittel der
Volksbelehrung, zu einem Vermittler der Lebendigkeitswerte
und tiefer Bereicherung der unmittelbaren Anschauung.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist es nicht zu bedauern,
wenn die ursprünglich vorgesehene Filmsteuer auf „Riesen-
filme" vom Großen Rate fallen gelassen worden ist. Denn
vielfach geben gerade gewisse große Filme die wllnschens-
wertesten Darbietungen. Man denke nur an den hoch-
interessanten Film mit unterseeischen Bildern, der jüngst im
Eotthardkino zu sehen war und der (auch zur Ehre des
Publikums sei's gesagt) das Theater viel besser füllte, als
irgend ein sogenanntes Sensationsdrama. Die Kinobesitzer,
die auf das gebildete Publikum rechnen und vorbildliche
Arbeit leisten wollen, werden sich sicher nicht verrechnen,
wenn sie neben nicht allzulangen Dramen auch längere
naturwissenschaftliche, völkerkundliche und technische Filme
bringen und diesen auch auf dem Programm den gebühren-
den Platz einräumen, statt sie stiefmütterlich mit kleinster
Schrift irgendwo in ein Eckchen zu stellen oder überhaupt
nur in der beliebten summarischen Angabe „außerdem inte-
ressante Naturbilder" zu erwähnen. — Der regierungsrätliche
Entwurf hatte übrigens mit der Filmsteuer keine fiskalischen
Zwecke verfolgt, sondern nur eine wünschbare Zurückdäm-
mung der allzubreiten Platz einnehmenden mehraktigen
Niesendramen vornehmen wollen.

Um eine andere ausgemerzte Anregung des regierungs-
rätlichen Entwurfes ist es mehr schade, als um die Film-
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fteuer: es mar flidjtfpielleitern, Die fretroillig iljre gart3ert
programme einer ftaatlidjen -Rontrolle unterteilen wollten,
ein geroiffes Boqugsrecht 3ugebad)t, ein Rnfprud) auf teil»
weife Rüdoergütung der Ron3effioitsgebühr bei einwandfreier
güljrung ibrer Unternehmung. Dies roäre fidfer ein erfreu»
lieber Rnfporn für Brioatunternehmer 3U oorbilDlid)er Be=
tättgung gemefen und glekb3eitig für fie ein Schuh oor un»
gewollten Berlehuttgen bes ©efehes. Rndrerfeits labt fich
biefer Berluft oerfcbmer3en, weil eine mufterhafie gührung
eigentlich nidjt bureb ©elooortetle unb Rontrolhsroang er3ielt
werben foil, fon'öern oott innen heraus road)fen muh, um
Beftanb 3U haben.

Dtefem 3a>ed bienen 3unäd)ft Die Ron3eff i ous »

Dorf Triften, unb 3toar nad) 3toei Richtungen bin.
©inmal wirb durci) bas ©rforbernis einer ftaatlidjen

Betriebsberoilligung unb ber Damit oerbunbenen ©ebübr
oon 50—2000 gr. jährlich (abgeftuft je nad) ber ©röbe
unb Bedeutung bes Unternehmens) für bie 3utunft eine
getoiffe Rusroabl ber Unternehmer ermöglicht, inbem nur
folib finan3ierte, gefchäftlid) 3Uoerläffig'e ©rünbungen ren»
tieren werben. Daburd) werben bie ernftbaften begehenden
fiid)tfpielbühnen oor ber fenfationshafchenben Sd)muhton=
turren3 abenteuernder unfoliber Spekulanten gefchüht. Die
©infübrung einer Bebürfnistlaufel toie bei ben 2Birtfd)aften,
bie dem nämlichen 3toedc gerecht geworben roäre, toar
leiber aus oerfaffungsre<htIid)en Bebenïen unmöglich.

Sodann toerben Die neugeforöerten perfönlidjen
©arantienfür Ruf, ©baratter unb Bildung der Zünftigen
oerantroortlicben Reiter oon flid)tfpieltheafern gan3 oon felber
ba3u beitragen, allmählich bie Darbietungen auf immer
höhere Stufe 3U beben, roeil, foldje Unternehmer je länger
je mehr ihre ©bre bareinfehen roerben, ben Ritfd) burd)
fünftlerifd), roiffenfdjaftlid) unb unterhaltend roertoollem
Stoff 311 erfeben. Sie brauchen in biefem Beftreben nicht
3U fürchten, bat minderwertige unb fïrupellofe ©éranten
ihre gewiffenhafte äftitarbeit an guter Bolïsunterbalturtg
3U Schanden machen toerben, roeil foldje Sd)äDlinge bei ber
Ron3effionierung ober burd) nachträglichen Ron3effionsent=
3ug ausgefdjaltet toerben tonnen. Diefe ethifdje Hebung
bes Stanbes toirb auch ber Rllgemeinheit unb bamit beut
Ridjtfpielwefen felber 3ugute tommen.

Die roichtigfte unb roertoollfte Neuerung bes ©efebes,
bie freilich burd) bie nachträgliche ftarte Rterabfehung bes
Schubalters (oon 20 3ahren, toie ber regierungsrätlid)e ©nt=
tourf oorfab, auf bie etwas fdjroanïenbe Rltersgren3e ber
Beendigung ber Brintarfd)ulpflici)t) ettoas oertoäjfert tourbe,
liegt in ber f dj a r f e n Trennung 3toifd)en behörb»
lieh tontroltierten 3ugenboorfteIIungen einer»
feits unb allgemeinen fiid)tfpielauffül)tungen
anbrerfeits. Die 3ugendoorfteIlungen müffen als foldje
tenntlid) gemacht roerben, Dürfen nur ftaatlich oorgeprüfte
unb 3ugelaffene giltne bringen unb finb jedermann 3ugäng»
lieh, mit Rusnahme Der nod) nicht fd)ulpflid)tigen 3ugend,
bie überhaupt nicht ins Rino gehört.

RXIIe übrigen Rinooorftellungen fittb ber primarfd)ul=
Pflichtigen 3ugenb oerfcbloffen unb nur ben ©rroadjfenen
3ugänglid), roeil behördlich nicht 3um ooraus fontrollierbar.
Die Berfaffung oerbietet jebe oorgreifenbe 3enfurtnahttahme
bei Berbreitung oon ©ebanten unb bildlichen Darftellungen,
roo3u eben auch ber gilnt gehört, greilid) ift nad) trimina»
liftifdjer ©rfabrung gerabe bas Riter oon 16—20 3abren,
bie 3eit ber halbreifen 3ugenb, fittlid) am meiften gefährdet
burd) gilnte, bie eine Berherrlidjung oon Berbred)en, geile
Bouboirf3enen ober auch nur neiber3eugenbe unb Un3U=
friebenheit ftiftenbe ©inblide in bie oornehme B3elt bes
Rurus 3unt ©egenftanb haben. Rtllein hier muh eben bie
allgemeine ©Ziehung bes jugendlichen Bubliïums einfetten,
bamit nicht in wenigen 3ahren ber Itngebunbenheit nad) bem
Schulaustritt alles niebergeriffen toirb, toas bie Schule in
mühfamer neunjähriger Rrbeit an fittlidjen unb geiftigen
SBerten aufgebaut hat.

©s toar bitter nötig, bah einmal mit bem oft oer»
tretenen, unfinnigen ©runbfah gebrochen tourbe, bah „Rinder
in Begleitung ©rtoachfener" fdjlechte gilnte nad) gemiffen
Berorbnungett ohne toeiteres mitgeniehen bürfen, toährenb
ihnen ohne Begleitung biefes Bergnügen oerfagt ift — als
ob es ihnen toeniger fdjaben mürbe, toenn Der |>err Bapa
ober bie grau Sftanta ober gar irgenb ein gefälliger fonftiger
©rroachfener babeifiht!

©s ift fehr 311 hoffen, bah in 3utunft bie ©genannten
3ugenboorfteIlungen immer mehr überhano nehmen unb fich
311 muftergültigen Darbietungen entroideln, bie aud) oon
allen oernünftigen ©rmachfenen beoor3ugt roerben.

Berfaffungsredjtliche Bebenten gegenüber biefer Ron»
trolle ber Sugenboorftellungen tonnen nicht auftommen, ba
fie auf Dem ©rsiehungs» unb Bormunbfchaftsrecht bes
Staates gegenüber Schulfinbern beruhen unb bie ©rroad)»
fenen=BorftelIungen un3enfiert bleiben.

Die fchroeiserifdten Rinobefiher haben mit ihrem jüngft
eingereid)ten ftaatsrechtlidjen Beturs gegen Das bernifche
Richtfpielgefeh, bas eine Reihe anderer Rantone als Btufter
für eigene ©efehesoorlagen 3U oerroenben fich anfehiden,
einen gehler begangen unb roürben fich ins eigene gleifd)
fd)iteiben, roenn biefes roeithersige ©efeh burd) ben roirt»
liehen Bolgeiftod erfeht roerben mühte. SDZit Rcilfe bes neuen
©efehes dagegen tonnte fid) bas Ridjtfpielroefen 3U dem
3beal3iiftanb entroideln, ben fein neuefter groher Berfcchter
Rarl Spitteier roüttfcfjt unb Den jeDer oernünftige Renner
lebhaft begrüben toirb:

Dah bie Unternehmer felber an Stelle blöbfmniger
Senfationsbramen aus freien Stüden und im eigenen 3nte=
reffe immer mehr roahre Begebenheiten mit ihrem unenb»
liehen Reichtum ber Beroegungsfdjönheit, Bilder aus dem

Boltsleben, bem Rrbeitsleben ber gabriten, ben herrlich»
leiten ber Ratur und meinetwegen aud) gut aufgebaute
Dramen, bargeftellt oon bedeutenden Rünfttern, 3ur öffent»
liehen Borführung bringen. Dann tönnett fie unb bas Rieht»

fpielroefen überhaupt ber ungeteilten unb bauerhaften topm»
pathie aud) aller ©ebilbeten ficher fein.

— =— =»
Tïïenfd]en.

Stört SIntta Sturg.

9Renfd)en fammeln fich 3ur Dagesneige,

Dah ein 3eber fein ©rrungnes seige;

glimmernd ©olb trägt einer in Den fänden,
Rann ben trunfnen Blid nicht baoon roenben,

Dod) ihn überragt ein fto^es §aupt,
Das ber buntlc Rorbeer dicht umlaubt,
Unb ein 3üngling folgt ihm lädjelnb nach,

Riiht bie Rofe, die ihm Riebe brad).
Dod) ber Rîann mit roetterbrauner Stirne,
©r be3toang die hödjften RIpenfirne.
©in oerlaff'nes Rind in weichen Rrmen,
Romntt ein B3eib — fein Dutt hiofe heut ©rbarmen.

©iner fchroingt in hodierhobner §anb
©incs neuen BSiffens geuerbranb;
Unb oon reiner greube ftill umloht
Spricht ber Rqt: 3<h> überroanb ben Dob!

9Renfd)en fammeln fid) auf BSeg und Steigen,
3eber roifl, roas er errungen, 3eigen.

©inen fragen fie — er fteht abfeits —:
„Unb roas tateft du?" — „3d) trug mein Rreu3Î"

Radjbrudt alter Beiträge oerboten.
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steuer: es war Lichtspielleitern, die freiwillig ihre ganzen
Programme einer staatlichen Kontrolle unterstellen worlren,
ein gewisses Vorzugsrecht zugedacht, ein Anspruch auf teil-
weise Rückvergütung der Konzessionsgebühr bei einwandfreier
Führung ihrer Unternehmung. Dies wäre sicher ein erfreu-
licher Ansporn für Privatunternehmer zu vorbilvlicher Be-
tätigung gewesen und gleichzeitig für sie ein Schutz vor un-
gewollten Verletzungen des Gesetzes. Andrerseits läßt sich

dieser Verlust verschmerzen, weil eine musterhafte Führung
eigentlich nicht durch Eeldvorteile und Kontrollzwang erzielt
werden soll, sondern von innen heraus wachsen mutz, um
Bestand zu haben.

Diesem Zweck dienen zunächst die Konzessions-
Vorschriften, und zwar nach zwei Richtungen hin.

Einmal wird durch das Erfordernis einer staatlichen
Betriebsbewilligung und der damit verbundenen Gebühr
von 50—2000 Fr. jährlich (abgestuft je nach der Gröhe
und Bedeutung des Unternehmens) für die Zukunft eine
gewisse Auswahl der Unternehmer ermöglicht, indem nur
solid finanzierte, geschäftlich zuverlässige Gründungen ren-
tieren werden. Dadurch werden die ernsthaften bestehenden
Lichtspielbühnen vor der sensationshaschenden Schmutzkon-
kurrenz abenteuernder unsolider Spekulanten geschützt. Die
Einführung einer Bedürfnisklausel wie bei den Wirtschaften,
die dem nämlichen Zwecke gerecht geworden wäre, war
leider aus verfassungsrechtlichen Bedenken unmöglich.

Sodann werben die neugeforderten persönlichen
Garantien für Ruf, Charakter und Bildung der künftigen
verantwortlichen Leiter von Lichtspieltheatern ganz von selber
dazu beitragen, allmählich die Darbietungen auf immer
höhere Stufe zu heben, weil solche Unternehmer je länger
je mehr ihre Ehre dareinsetzen werden, den Kitsch durch
künstlerisch, wissenschaftlich und unterhaltend wertvollern
Stoff zu ersetzen. Sie brauchen in diesem Bestreben nicht
zu fürchten, datz minderwertige und skrupellose Göranten
ihre gewissenhafte Mitarbeit an guter Nolksunterhaltung
zu Schanden machen werden, weil solche Schädlinge bei der
Konzessionierung oder durch nachträglichen Konzessionsent-
zug ausgeschaltet werden können. Diese ethische Hebung
des Standes wird auch der Allgemeinheit und damit dem
Lichtspielwesen selber zugute kommen.

Die wichtigste und wertvollste Neuerung des Gesetzes,
die freilich durch die nachträgliche starke Herabsetzung des
Schutzalters (von 20 Jahren, wie der regierungsrätliche Ent-
wurf vorsah, auf die etwas schwankende Altersgrenze der
Beendigung der Primarschulpflicht) etwas verwässert wurde,
liegt in der scharfen Trennung zwischen behörd-
lich kontrollierten Jugendvorstellungen einer-
seits und allgemeinen Lichtspielaufführungen
andrerseits. Die Jugendoorstellungen müssen als solche
kenntlich gemacht werden, dürfen nur staatlich vorgeprüfte
und zugelassene Filme bringen und sind jedermann zugäng-
lich, mit Ausnahme der noch nicht schulpflichtigen Jugend,
die überhaupt nicht ins Kino gehört.

Alle übrigen Kinovorstellungen sind der primarschul-
Pflichtigen Jugend verschlossen und nur den Erwachsenen
zugänglich, weil behördlich nicht zum voraus kontrollierbar.
Die Verfassung verbietet jede vorgreifende Zensurmatznahme
bei Verbreitung von Gedanken und bildlichen Darstellungen,
wozu eben auch der Film gehört. Freilich ist nach krimina-
listischer Erfahrung gerade das Alter von 16—20 Jahren,
die Zeit der halbreifen Jugend, sittlich am meisten gefährdet
durch Filme, die eine Verherrlichung von Verbrechen, geile
Boudoirszenen oder auch nur neiderzeugende und Unzu-
friedenheit stiftende Einblicke in die vornehme Welt des
Lurus zuni Gegenstand haben. Allein hier mutz eben die
allgemeine Erziehung des jugendlichen Publikums einsetzen,
damit nicht in wenigen Jahren der Ungebundenheit nach dem
Schulaustritt alles niedergerissen wird, was die Schule in
mühsamer neunjähriger Arbeit an sittlichen und geistigen
Werten aufgebaut hat.

Es war bitter nötig, datz einmal mit dem oft ver-
tretenen. unsinnigen Grundsatz gebrochen wurde, datz ,,Kinder
in Begleitung Erwachsener" schlechte Filme nach gewissen
Verordnungen ohne weiteres mitgenietzen dürfen, während
ihnen ohne Begleitung dieses Vergnügen versagt ist — als
ob es ihnen weniger schaden würde, wenn der Herr Papa
oder die Frau Mama oder gar irgend ein gefälliger sonstiger
Erwachsener dabeisitzt!

Es ist sehr zu hoffen, datz in Zukunft die sogenannten
Jugendvorstellungen immer mehr überhand nehmen und sich

zu mustergültigen Darbietungen entwickeln, die auch von
allen vernünftigen Erwachsenen bevorzugt werden.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber dieser Kon-
trolle der Jugendvorstellungen können nicht aufkommen, da
sie auf dem Erziehungs- und Vormundschaftsrecht des
Staates gegenüber Schulkindern beruhen und die Erwach-
senen-Vorstellungen unzensiert bleiben.

Die schweizerischen Kinobesitzer haben mit ihrem jüngst
eingereichten staatsrechtlichen Rekurs gegen das bernische
Lichtspielgesetz, das eine Reihe anderer Kantone als Muster
für eigene Eesetzesvorlagen zu verwenden sich anschicken,
einen Fehler begangen und würden sich ins eigene Fleisch
schneiden, wenn dieses weitherzige Gesetz durch den wirk-
lichen Polizeistock ersetzt werden mützte. Mit Hilfe des neuen
Gesetzes dagegen könnte sich das Lichtspielwesen zu dem
Jdealzustand entwickeln, den sein neuester grotzer Verfechter
Karl Spitteler wünscht und den jeder vernünftige Kenner
lebhaft begrützen wird:

Datz die Unternehmer selber an Stelle blödsinniger
Sensationsdramen aus freien Stücken und im eigenen Inte-
resse immer mehr wahre Begebenheiten mit ihrem unend-
lichen Reichtum der Bewegungsschönheit, Bilder aus dem
Volksleben, dem Arbeitsleben der Fabriken, den Herrlich-
keilen der Natur und meinetwegen auch gut aufgebaute
Dramen, dargestellt von bedeutenden Künstlern, zur öffent-
lichen Vorführung bringen. Dann können sie und das Licht-
spielwesen überhaupt der ungeteilten und dauerhaften ^ym-
pathie auch aller Gebildeten sicher sein.

»»» ^ —»»»— ^^»»»

m m Menschen. m n>

Von Anna Burg.

Menschen sammeln sich zur Tagesneige,
Datz ein Jeder sein Errungnes zeige:

Flimmernd Gold trägt einer in den Händen,
Kann den trunk'nen Blick nicht davon wenden.

Doch ihn überragt ein stolzes Haupt,
Das der dunkle Lorbeer dicht umlaubt,
Und ein Jüngling folgt ihm lächelnd nach,

Kützt die Rose, die ihm Liebe brach.

Doch der Mann mit wetterbrauner Stirne,
Er bezwäng die höchsten Alpenfirne.
Ein verlass'nes Kind in weichen Armen,
Kommt ein Weib — sein Tun hietz heut Erbarmen.
Einer schwingt in hocherhobner Hand
Eines neuen Wissens Feuerbrand:
Und von reiner Freude still umloht
Spricht der Arzt: Ich überwand den Tod!

Menschen sammeln sich auf Weg und Steigen.
Jeder will, was er errungen, zeigen.

Einen fragen sie — er steht abseits —:
„Und was tatest du?" - „Ich trug mein Kreuz!"

Nachdruck aller Beiträge verboten.
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